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Gesetz zur Ausführung des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes 

(AGSchKG)

Der Landtag hat am 23. Mai 2007 das folgende Gesetz
beschlossen:

§ 1

Zweck des Gesetzes

Das Gesetz dient der Ausführung des § 4 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom 27. Juli 1992
(BGBl. I S. 1398), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 21. August 1995 (BGBl. I S. 1050), und regelt die
Grundsätze der öffentlichen Förderung von Beratungs-
stellen nach §§ 3 und 8 SchKG.

§ 2

Grundsätze der Förderung

(1) Das Land stellt ein ausreichendes plurales und wohn-
ortnahes Beratungsangebot entsprechend dem Schwan-
gerschaftskonfliktgesetz sicher. Das Beratungsangebot
wird von anerkannten Schwangerschaftskonfliktbera-
tungsstellen in freier, kirchlicher und kommunaler Trä-
gerschaft sowie von katholischen Beratungsstellen, die
bis zum 1. Januar 2001 die Anerkennung besaßen und
nach wie vor Beratungen nach § 2 SchKG durchführen,
sichergestellt.

(2) Die Beratungsstellen nach Absatz 1 müssen einem
Verband der freien oder öffentlichen Wohlfahrtspflege
angehören. Die anerkannten Schwangerschaftskonflikt-
beratungsstellen müssen die Gewähr für eine fachge-
rechte Beratung nach §§ 2, 5 und 6 SchKG bieten, die
katholischen Schwangerenberatungsstellen für eine Be-
ratung nach § 2 SchKG. Die Beratungsstellen müssen
zur Durchführung dieser Beratung auch in der Lage sein.
Das Nähere regelt die Verwaltungsvorschrift nach § 5.

(3) Das Land fördert Beratungsstellen nach Absatz 1,
soweit dies zum Erreichen des Versorgungsschlüssels

von einer vollzeitbeschäftigten Beratungsfachkraft oder
einer entsprechenden Zahl von Teilzeitbeschäftigten
auf 40 000 Einwohner gemessen an der Einwohnerzahl
von Baden-Württemberg erforderlich ist. Ein plurales
und wohnortnahes Beratungsangebot nach §§ 2, 5 und 
6 SchKG ist sichergestellt, wenn mindestens zwei Be -
ratungsstellen unterschiedlicher weltanschaulicher Aus-
richtung in zumutbarer Entfernung vom Wohnort der
ratsuchenden Person erreichbar sind.

(4) Eine Förderung von kommunalen Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen setzt voraus, dass die
Aufwendungen für Mitarbeiter nicht bereits durch das
Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12. Dezem-
ber 1994 (GBl. S. 653) abgegolten sind. Eine Mehrfach-
förderung der Beratungsstelle aus Landesmitteln ist
ausgeschlossen. Für Fachkräfte, für die der Antragsteller
Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch
oder aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds erhält,
wird ein Zuschuss ebenfalls nicht gewährt. 

§ 3

Auswahlkriterien für die Förderung

(1) Zur Sicherstellung des Versorgungsschlüssels nach 
§ 2 Abs. 3 werden unter Berücksichtigung der bewährten
und gewachsenen Beratungsstrukturen die im Jahr 2006
geförderten staatlich anerkannten Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstellen sowie katholischen Beratungsstel-
len weiterhin gefördert. Voraussetzung ist eine § 2 Abs. 2
entsprechende Beratungstätigkeit. 

(2) Über die Förderung von frei werdenden Fachkraft-
stellen entscheidet das Ministerium für Arbeit und Sozia-
les nach Ermessen mit dem Ziel, ein regionales plurales
Beratungsangebot sicherzustellen. Hierbei ist die Ent-
wicklung der bewährten und gewachsenen Struktur von
Beratungsstellen in freier, kommunaler und kirchlicher
Trägerschaft zu berücksichtigen. Den Beratungsstellen
mit einem Beratungsangebot nach §§ 2 und 5 SchKG
kann Vorrang eingeräumt werden.
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§ 4

Förderung

Die in die Förderung einbezogenen Beratungsstellen er-
halten 80 Prozent der notwendigen Personal- und Sach-
kosten. Die jährliche Förderung erfolgt durch pauscha-
lierte Zuwendung nach Maßgabe der Verwaltungsvor-
schrift nach § 5.

§ 5

Verwaltungsvorschrift über die Förderung 
und Anerkennung

Das Ministerium für Arbeit und Soziales erlässt durch
Verwaltungsvorschrift das Nähere über die Anerken-
nung und Förderung der anerkannten Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen sowie der katholischen Schwan-
gerenberatungsstellen. Hinsichtlich der Förderung sind
die haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

§ 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in
Kraft.
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